Norderneyer (Gummi) Stiefelweitwurf - Meisterschaft 

der

‚Stille Gesellschaft zur Erhaltung des Schieber - Sports‘

Schieber - Regelwerk

 für den 

(Gummi) Stiefelweitwurf
1. Wurfmaterial 
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Das Wurfmaterial für die technisch anspruchsvolle Disziplin, die hohe Koordinationsfähigkeit und enorme Schnellkraft erfordert,  besteht aus einem rechten oder linken Gummistiefel der Größe 43. Das Gewicht des Stiefels beträgt ca. 1 kg (950 - 1050 g), die Höhe beträgt 43 cm (42 - 44 cm gemessen von der Ferse bis zum oberen Ende des Schafts). Der Stiefel, der für den Wettkampf benutzt wird, darf in keiner Art verändert werden. Im Wettkampf müssen wenigstens zwei Paar Stiefel verfügbar sein. Die Stiefel, die im Wettbewerb benutzt werden, müssen nummeriert oder farblich unterschiedlich sein. Am Anfang des Wettkampfes muss der Schieber-Schiedsrichter (siehe Pkt. 12) die Wettkampfstiefel überprüfen.

2. Wurfsektor und Wurfgebiet
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Der Stiefel muss aus dem Abwurfsektor, welcher vier Meter breit und 5.55 Meter lang ist, geworfen werden. Das Anlauflimit (Wurflinie) wird mittels eines Stockes unter Zuhilfenahme eines geeichten Messgerätes auf dem Norderneyer Strand im Sand am jeweiligen Abwurfort markiert (waagerechter Strich im Sand, quer zur Abwurfrichtung, Länge 4,00m. Hintere Begrenzung des Abwurfsektors auf 5,55m im Sand kennzeichnen). 

Der Wurf sollte innerhalb des im Bild dargestellten Abwurfsektors erfolgen, der vier Meter breit und fünf Meter fünfundfünfzig lang ist. Der Schieber, nachfolgend Werfer genannt,  muss innerhalb des Abwurfgebiets verbleiben, bis der Wurf offiziell bestätigt wurde. Der Wurf wird aberkannt, wenn der Werfer die offizielle vier Meter breite Wurflinie mit irgendeinem Körperteil berührt. Nur der Schieber - Schiedsrichter und der Werfer dürfen sich während des Wurfs innerhalb des Wurfgebiets aufhalten. Werfer, die auf ihren Wurf warten, sollten sich aus Sicherheitsgründen mindestens drei Meter auf beiden Seiten und einer maximalen Länge von 20m neben dem Wurfsektor aufhalten.

3. Wurfstil und Wurfzeit

Der Wurfstil und der Griff am Stiefel sind frei, aber der Schaft muss gerade sein, wenn der Stiefel in der Luft ist (zum Beispiel darf der Schaft nicht über den vorderen Teil des Stiefels gerollt werden). Die Rotation des Werfers um die eigene Achse zum Erreichen einer hohen Abwurfgeschwindigkeit ist erlaubt. 

Der Wurf muss nach Aufruf des Werfers innerhalb von 30 Sekunden durchgeführt werden. Die Uhr wird gestartet, wenn der für die Flagge zuständige Offizielle, in der Regel der Schieber - Schiedsrichter, die weiße Flagge hebt. 

4. Unterstützendes Material

Die Benutzung von Handschuhen beim Wurf ist erlaubt. 

5. Der Gültige Wurf                     

Der Wurf ist gültig, wenn der Stiefel augenscheinlich auf die Sektorlinie oder in das Gebiet zwischen den Sektorlinien fällt. Jeder Wurf wird sofort durch den Schieber - Schiedsrichter mit einer roten Fahne markiert. Die Fahne wird am Stiefel dort in den Sand gesetzt, wo augenscheinlich der weiteste Abstand zwischen Werfer und Stiefel liegt. Der Wurf ist ungültig, wenn der Werfer die Wurflinie mit irgendeinem Körperteil berührt oder die Linie übertritt. 

6. Wurfreihenfolge

Die Reihenfolge in der die Wettkämpfer ihre Würfe durchführen, wird durch Auslosung festgelegt. Führen Offizielle (z.B. Wettkampfmanagement, Schieber – Schiedsrichter) den Wurf aus, so ist Ersatz für die jeweils ausführende Tätigkeit zu stellen.

7. Wettkämpfer

Das Wettkampfmanagement legt die Wurfstrecke am Strand fest, über die der Wettkampf stattfinden soll. Jeder Wettkämpfer sollte mindestens 5 Würfe durchführen. Die jeweilige Anzahl der durchgeführten Würfe ist für jeden Werfer zu dokumentieren. Das jeweilige Team kann selbst entscheiden, ob abwechselnd im Team geworfen wird oder ob ein Werfer alle Würfe nacheinander durchführt.  


8. Meisterschaften 

Die Regeln gelten auch bei mehrtägigen Wettkämpfen, sowie für den offenen Wettbewerb im Teamkampf als auch beim Einzelwettkampf. Beim Einzelwettkampf wird die Qualifikationsweite eine Stunde vor dem Start der Qualifikationsrunden durch das Wettkampfmanagement festgelegt. Wettkämpfer, die die Qualifikationsweite erreicht haben, werden für den Einzelkampf mit dem Ziel der Ermittlung des Schieber – Rekordmeisters zugelassen.

9. Unterbrechung des Wettkampfs

Nach einer Unterbrechung des Wettkampfs durch höhere Gewalt (starker Regen, Gewitter usw.) wird der Wettkampf mit dem Neustart des unterbrochenen Wettkampfes fortgesetzt. Die Ergebnisse der unterbrochenen Runde dürfen trotzdem in Statistiken aufgenommen werden.

10. Rekorde

In Teamwettkämpfen werden nur die Ergebnisse festgehalten, welches Team nach der festgelegten Wurfzahl vorne lag.. 

Bei der Austragung eines Einzelkampfes zur Ermittlung des Rekordmeister im (Gummi) Stiefelweitwurf ist darauf zu achten, dass für alle teilnehmenden Einzelkämpfer gleiche Bedingungen gelten. Hier ist insbesondere auf die Windrichtung und Windstärke zu achten. 

Die Organisatoren müssen ein Messgerät bereitstellen, dass wenigstens 100 Meter lang ist, um die geworfene Strecke zu ermitteln.

Der ermittelte Rekordmeister darf für sich bis zum nächsten Wettbewerb den Anspruch erheben mit  „Schieber – Rekordmeister“ angesprochen zu werden.

11. Wiederholungswurf

Der Wurf darf wiederholt werden, wenn der Stiefel einen Offiziellen oder abirrenden Norderneyer Kurgast innerhalb der Sektorlinien trifft.

12. Schiedsrichter / Wettkampfmanagement

Der Schieber - Schiedsrichter und eventuelle Hilfsschiedsrichter sowie das Wettkampfmanagement der Norderneyer (Gummi) Stiefelweitwurf – Meisterschaft werden vom Schieber – Präsidenten und Schieber – Hauptmann nominiert.

Der Schieber - Schiedsrichter muss ein Mitglied der Gesellschaft sein. Der Schieber - Schiedsrichter hat darauf zu achten, dass der Wettkampf und das Wettkampfmaterial den Wettkampfregeln entspricht. Der Schieber - Schiedsrichter darf am Wettkampf teilnehmen.

13. Junioren-, Veteranen- und Seniorenklasse

Eine Unterscheidung findet nicht statt.

14. Einspruch

Jeder Werfer, der gegen diese Wettkampfregeln Einspruch einlegen will, muss diesen 30 Minuten vor Ende des Wettkampfes dem Wettkampfmanagement schriftlich mitgeteilt haben. Die Einspruchsgebühr beträgt 1 Friesengeist für jeden teilnehmenden Werfer. Wird der Einspruch zurückgewiesen, ist noch 1 Friesengeist für jeden Werfer fällig.

15. Die offizielle Uhr

Eine offizielle Uhr mit Sekundenzeiger muss in der Nähe des Wurfgebiets vorhanden sein. 

16. Führungskodex

Die Mitglieder der Stille Gesellschaft zur Erhaltung des Schieber - Sports sind aufgefordert Sportlichkeit an den Tag zu legen und den vorliegenden Regeln zu folgen. 

17. Trainingswürfe

Am Anfang der Wettkämpfe ist es den Wettkämpfern erlaubt ungefähr 10 Minuten lang Würfe im Wurfgebiet zu trainieren. 

18. Auswechselung von Teammitgliedern

In Wettkämpfen darf das Team einen Werfer aus Gründen einer Verletzung, physischer Schwächen oder wegen höherer Gewalt nicht auswechseln. 

19. Wettkampfjury

Für den Wettkampf ist eine Wettkampfjury zu bilden. Die Jury besteht aus dem vom Schieber – Präsidenten und Schieber – Hauptmann benannten Wettkampfmanager und einem Schiedsrichter.

20. Statistik

Die Resultate der Wettkämpfe sind für die Chronik unserer Gesellschaft in Statistiken zu erfassen. 

21. Sicherheitshinweis

Aus Sicherheits- und Haftungsgründen ist das Wurfgebiet durch ein Achtungsschild,  Dreieck mit rotem Rand mit dem Symbol eines Stiefels (siehe Vorlage), als Hinweis für Norderneyer Strandläufer abzusichern.

22. Trinkspruch

       Der Werfer ist mit dem Trinkspruch „ Werf  weg,   werf  weg,   werf  weg“   zu unterstützen. 



Stand: 03.06.2009
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